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wissenschaftlich-technischen Fortschritt überholt oder durch den physi
schen Verschleiß nu r noch bedingt cinsatzfühig sind, eine strafrechtliche 
V erantw ortlichkeit aus.

3. Als spezifische Begehungsweise w ird gefordert, daß Produktions
m ittel ihrem  bestim m ungsgem äßen Gebrauch entzogen werden.

Ebenso w ie die Bestim m ungen wegen vorsätzlicher Sachbeschädigung en t
hält diese Norm den Begriff Produktionsm ittel, der alle zur Produktion 
m aterieller G üter verw andten A rbeitsm ittel und A rbeitsgegenstände um 
faßt.

Im Unterschied zu den §§ 163, 164 müssen diese jedoch nicht sozialisti
sches E igentum  sein. Es w erden vielm ehr die P roduktionsm ittel aller Ei
gentum sform en erfaßt.

Im  Ergebnis des H andelns oder des U nterlassens bestim m ter notw en
diger M aßnahm en, zu denen der T äter jedoch verpflichtet sein muß, m üs
sen die P roduktionsm ittel ihrem  Bestimmungszweck entzogen werden. Das 
erfordert die Prüfung, welchen Zweck, welche Eigenschaft und Funktion 
die angegriffenen P roduktionsm ittel im W irtschaftsprozeß, insbesondere 
im Produktionsprozeß, haben. Der Tatbestand erfaß t auch solche H and
lungen, durch die z. B. A usrüstungen, M aschinen oder Anlagen ihrem  be
stim m ungsgem äßen Gebrauch durch vorsätzliche Nichteingliederung in den 
Produktionsprozeß entzogen werden. W erden G eldm ittel, selbst wenn sie 
bereits tm Rahm en des W irtschaftsprozesses fü r einen konkreten Zweck 
(z. B. Investm ittel) bestim m t sind, nicht entsprechend dem geplanten Vor
haben verw andt, so w ird diese H andlung nicht als W irtschaftsschädigung 
strafrechtlich erfaßt. Strafrechtliche V erantw ortlichkeit kann jedoch wegen 
V ertrauensm ißbrauches bzw. im A neignungsfalle wegen Diebstahls gege
ben sein. Auch der Entzug elektrischer Energie durch das Anzapfen des 
Energienetzes w ird nicht von der vorstehenden Norm erfaßt, sondern ist 
Diebstahl.

W irtschaftliche Schäden sind sowohl Verluste, die in dem Betrieb oder 
B etriebsteil entstehen, in dem  der T äter arbeitet, als auch solche, die durch 
die wachsende Verflechtung und K ooperation der W irtschaft in anderen 
Bereichen auf treten.
Auch Leiter oder leitende M itarbeiter eines P rivatbetriebes können daher 
T äter sein.

4. Hinsichtlich der A nforderungen an die in Abs. 2 enthaltenen M erk
m ale einer schweren Schädigung der Volkswirtschaft ist zu beachten,,

daß die schwere Schädigung der Volkswirtschaft nicht in einer unm itte l
baren Substanzschädigung sozialistischen Eigentum s zu bestehen braucht, 
sondern sich aus der G esam theit sowohl der unm ittelbaren  m ateriellen 
Schäden als auch der dam it verbundenen w irtschaftlichen Ausw irkungen 
ergibt.


